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Nach sieben Jahren in der Medizinalberufekommission 
(MEBEKO) darf ich zum letzten Mal als Präsidentin über 
die Ereignisse des letzten Jahres berichten. Wie schon in 
den Vorjahren, hat die MEBEKO auch im Jahr 2023 mit 
den routinierten Anerkennungen ausländischer Diplo-
me und Weiterbildungstitel sowie den Entscheidungen 
für die Zulassungen an die eidgenössischen Prüfungen 
erneut die unterschiedlichsten Aufgaben bearbeitet. 
Insbesondere im Bereich der nicht anerkennbaren aus-
ländischen Diplome müssen die komplexen Einzeldossi-
ers vertieft studiert werden, um sachlich richtige Ent-
scheidungen treffen zu können. Dabei steht neben den 
juristischen Sachverhalten, die berücksichtigt werden 
müssen, auch die Sicherstellung der Qualität innerhalb 
des jeweiligen Berufes im Vordergrund. 

Vorwort der Präsidentin

Mit den gut eingearbeiteten Mitgliedern, die aus ver-
schiedenen Fachbereichen kommen und die Geschäfte 
aus unterschiedlichen Blickwinkeln beurteilen, konnten 
die diversen Fragestellungen effizient und zielführend 
bearbeitet werden. Seit der Corona-Pandemie halten 
wir nun rund die Hälfte der Sitzungen online ab und 
nutzen die Präsenzsitzungen für grundsätzliche oder 
vertiefte Diskussionen.

Nachdem die letzten Akkreditierungen der Ausbil-
dungsgänge durch das Ressort Ausbildung abgeschlos-
sen wurden, begann das Ressort Weiterbildung mit den 
Vorbereitungen für den Akkreditierungszyklus 2025–
2031 der Weiterbildungsgänge. Dank der guten Orga-
nisation der Geschäftsstelle Akkreditierung und Bil-
dungsqualität im Bundesamt für Gesundheit (BAG), 
unter der Leitung von Herrn Florian Lippke, erfolgte 
zusammen mit den Vertreterinnen und Vertretern der 
fünf universitären Medizinalberufe, der Agentur für Ak-
kreditierung und Qualitätssicherung (aaq), des Ver-
bands Schweizerischer Assistenz- und Oberärztinnen 
und -ärzte (VSAO) und des Schweizerischen Instituts für 
ärztliche Weiter- und Fortbildung (SIWF) die Aktualisie-
rung und Vereinfachung der zukünftigen Qualitätskrite-
rien.

Das Ressort Ausbildung hat seine Praxis im Bereich der 
Registrierung von nicht anerkennbaren Diplomen aus 
dem Ausland weiterhin gefestigt. Die Anzahl von Regis-
trierungsgesuchen blieb im selben Rahmen wie in den 
Vorjahren und konnte durch die grosse Erfahrung nun 
effizienter bearbeitet werden. 

Ich möchte an dieser  Stelle 
allen Mitgliedern, der 
 Vizepräsidentin und der 
 Geschäftsstelle für die 
 engagierte Zusammenarbeit 
danken und wünsche der 
MEBEKO mit ihrem neuen 
Präsidium alles Gute! 
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Dank dem grossen Einsatz aller Mitglieder sowie der 
Geschäftsstelle konnte sich die MEBEKO mit den ver-
antwortlichen Fachgremien wie der Schweizerischen 
Medizinischen Interfakultätskommission (SMIFK) und 
dem SIWF sowie in der Plattform Zukunft ärztliche Bil-
dung weiterhin konsequent und konstruktiv für eine 
hohe Qualität der medizinischen Aus- und Weiterbil-
dung einbringen. Die MEBEKO leistet als Bindeglied 
zwischen den medizinischen Fakultäten, dem SIWF und 
dem BAG einen wichtigen Beitrag zur Qualität der Me-
dizinalberufe in der Schweiz. 

Es war mir eine Ehre, in den letzten Jahren die MEBEKO 
zu präsidieren. Ich werde mich als Vizepräsidentin des 
SIWF weiterhin für die ärztliche Bildung engagieren. 
Dabei wird mir die Erfahrung aus der MEBEKO, sei es 
auf der menschlichen Ebene oder durch die Erfahrung 
mit den gesetzlichen Rahmenbedingungen sehr hilf-
reich sein.

Ich möchte an dieser Stelle allen Mitgliedern, der Vize-
präsidentin und der Geschäftsstelle für die engagierte 
Zusammenarbeit danken und wünsche der MEBEKO 
mit ihrem neuen Präsidium alles Gute! 

Dr. med. Nathalie Koch 
Präsidentin MEBEKO und Leiterin Ressort Ausbildung
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Es war mir eine Ehre, in den letzten 
Jahren die MEBEKO zu präsidieren. 
Ich werde mich als Vizepräsidentin 
des SIWF weiterhin für die ärztli-
che Bildung engagieren. Dabei wird 
mir die Erfahrung aus der MEBEKO, 
sei es auf der menschlichen Ebene 
oder durch die Erfahrung mit den 
gesetzlichen Rahmenbedingungen 
sehr hilfreich sein.
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1. Einleitung

Die Medizinalberufekommission (MEBEKO) als ausser-
parlamentarische Kommission des eidgenössischen De-
partements des Innern (EDI) hat eine Behörden- wie 
auch Beratungsfunktion im Bereich der universitären 
Medizinalberufe. Als universitäre Medizinalberufe gel-
ten Ärztinnen und Ärzte, Zahnärztinnen und Zahnärzte, 
Chiropraktorinnen und Chiropraktoren, Apothekerin-
nen und Apotheker sowie Tierärztinnen und Tierärzte. 
Im Rahmen ihrer Behördenfunktion fällt sie Entschei-
dungen in Zusammenhang mit den eidgenössischen 
Prüfungen, dem Erwerb von eidgenössischen Diplo-
men, der Registrierung von Diplomen für Personen mit 
nicht anerkennbaren ausländischen Diplomen und der 
Anerkennung von Diplomen und Weiterbildungstiteln 
(WBT) aus Staaten der Europäischen Union (EU) bzw. 
der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) und des 
Vereinigten Königreichs von Grossbritannien und Nord-
irland. Im Rahmen ihrer Beratungsfunktion nimmt die 
Kommission zu fachspezifischen und qualitätsbezoge-
nen Aspekten der Aus- und Weiterbildung Stellung, 
weist auf Probleme der Aus- und Weiterbildung hin und 
zeigt Massnahmen zur Erhöhung der Qualität der Aus- 
und Weiterbildung auf.

Die MEBEKO besteht aus den beiden Ressorts Aus- und 
Weiterbildung. Sie trifft sich mehrmals pro Jahr inner-
halb der Ressorts und jährlich mindestens einmal für 
eine Plenarsitzung der beiden Ressorts, an der Themen 
von gemeinsamem Interesse vertieft werden.

Die MEBEKO besteht aus 20 Mitgliedern und setzt sich 
aus Fachpersonen sowie Vertreterinnen und Vertretern 
der betroffenen Berufskreise zusammen, die über die 
Kompetenz verfügen, die Probleme der Aus- und Wei-
terbildung zu beurteilen. Neben diesen Fachleuten neh-
men auch Personen Einsitz, welche die Kontroll- und 
Koordinationsaufgaben von Bund und Kantonen wahr-
nehmen. Die für die Ausbildung verantwortlichen Uni-
versitäten und Fakultäten sowie die für die Weiterbil-
dung zuständigen Berufsorganisationen sind ebenfalls 
vertreten. Mit dieser Zusammensetzung werden die 
Kontinuität der Aus- und Weiterbildung sowie das Er-
fordernis der Kohärenz der wissenschaftlichen und be-
ruflichen Aus- und Weiterbildung gewährleistet.

Die regelmässige Berichterstattung an das EDI und den 
Hochschulrat ist gemäss Artikel 50 Absatz 1 des Bun-
desgesetzes vom 23. Juni 2006 über die universitären 
Medizinalberufe (Medizinalberufegesetz MedBG, SR 
811.11) eine der Aufgaben der MEBEKO; der Tätigkeits-
bericht wird seit 2008 jährlich vorgelegt.
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2.  Mitglieder der MEBEKO und  
Mitarbeitende der Geschäftsstelle

2.1 Mitglieder

Im 2023 haben folgende Mitglieder in der MEBEKO 
 Einsitz genommen: 

Präsidentin und Leiterin Ressort Ausbildung
Dr. med. Nathalie Koch

Vizepräsidentin und Leiterin Ressort Weiter
bildung
Dr. med. Brigitte Muff

Mitglieder Ressort Ausbildung:
 – Prof. Dr. med. Nicolas Demaurex, Université de 

Genève, Fachvertretung Humanmedizin
 – Déborah Prisi Brand, Leitung a.i. Abteilung Gesund-

heitsberufe, Bundesamt für Gesundheit BAG
 – Prof. Dr. sci.nat. Stefanie Krämer, ETH Zürich, 

Fachvertretung Pharmazie 
 – Prof. Dr. med.vet. PhD Thomas Lutz, Vetsuisse- 

Fakultät, Universität Zürich, Fachvertretung 
 Veterinärmedizin

 – Rhea Scherer, Meggen LU, Swimsa, Vertretung der 
Studierenden der universitären Medizinalberufe 

 – Prof. Dr. med. Magdalena Müller-Gerbl, Universität 
Basel, Fachvertretung Humanmedizin

 – Dr. phil.I Madeleine Salzmann, Bern, Vertretung der 
Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektorinnen 
und -direktoren EDK

 – Dr. Patricia Schaller, Fachchiropraktorin SCG, 
Lehrbeauftragte UZH und Leitung Poliklinik für 
Chiropraktische Medizin, Universitätsklinik Balgrist, 
Fachvertretung Chiropraktik

 – Erika Sommer, Neuchâtel, Vertretung der Konferenz 
der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und   
-direktoren GDK 

 – Prof. Dr. med.dent. Daniel S. Thoma, Universität 
Zürich, Fachvertretung Zahnmedizin

 – Sandrine Verest-Junod, Vertretung der Schweiz. 
Hochschulkonferenz SHK

Mitglieder Ressort Weiterbildung
 – Prof. Dr. med. Tiziano Cassina, Lugano, Vertretung 

Swiss Medical Association FMH/Schweiz. Institut 
für Weiter- und Fortbildung SIWF

 – Dr. sc.nat. Susanne Gerber, Lausanne, Vertretung 
Schweiz. Apothekerverband PharmaSuisse

 – Déborah Prisi Brand, Leitung a.i. Abteilung Gesund-
heitsberufe, Bundesamt für Gesundheit BAG 

 – Dr. med. Roger Harstall, Kantonsarzt Luzern, 
Vertretung der Konferenz der kantonalen Gesund-
heitsdirektorinnen und -direktoren GDK

 – Prof. Dr. med.vet. Daniela Schweizer, Münsingen, 
Vertretung Gesellschaft Schweizer Tierärztinnen 
und Tierärzte GST

 – Dr. med. Adrian Schibli, Zürich, Vertretung Verband 
Schweizerischer Assistenz- und Oberärztinnen und 
-ärzte VSAO,

 – Dr. Monika Weber Stöckli, Zürich, Vertretung 
Schweizerische Chiropraktoren-Gesellschaft 
ChiroSuisse

 – Dr. med.dent. Brigitte Zimmerli, Burgdorf, Vertre-
tung Schweizerische Zahnärztegesellschaft SSO
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2.2 Mitarbeitende Geschäftsstelle

 – Priska Frey, dipl. Verwaltungswirtschafterin, Leiterin 
Geschäftsstelle MEBEKO und Sekretariat Ressort 
Ausbildung

 – Maryam Abdulcadir, temporäre Unterstützung 
(27.02.–30.06.2023)

 – Suher Awet, kaufm. Praktikantin (bis 31.07.2023), 
temporäre Unterstützung (01.08.–31.12.2023)

 – Christine Berger, Sachbearbeiterin
 – Remigius Berger, MLaw, wissenschaftlicher 

 Mitarbeiter
 – Monika Brandenberg, Sachbearbeiterin
 – Sabina Carulli, Sachbearbeiterin/adm. Assistentin 

(ab 01.05.2023)
 – Natalia Galvis Cañaveral, kaufm. Praktikantin  

(ab 01.08.2023)
 – Marlen Hofer, MLaw, wissenschaftliche  

Mitarbeiterin
 – Andrea Känel, Sachbearbeiterin/adm. Assistentin
 – Gian-Luca Marsella, lic. iur., wissenschaftlicher 

Mitarbeiter, Leiter Sekretariat Ressort Weiter-
bildung

 – Ancuta Thrier, MLaw, wissenschaftliche  
Mitarbeiterin 
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3.  Aufgaben und Kompetenzen  
der MEBEKO

Die MEBEKO hat gemäss Artikel 50 MedBG die folgen-
den Aufgaben und Kompetenzen:

 – Sie berät das Akkreditierungsorgan, den Bundesrat, 
das Departement und den Hochschulrat in Fragen 
der Aus- und der Weiterbildung.

 – Sie nimmt Stellung zu Akkreditierungsanträgen im 
Bereich der Aus- und der Weiterbildung.

 – Sie erstattet dem EDI und dem Hochschulrat 
regelmässig Bericht.

 – Sie entscheidet über die Anerkennung ausländi-
scher Diplome und Weiterbildungstitel.

 – Sie entscheidet über die Registrierung von nicht 
anerkennbaren Diplomen aus dem Ausland.

 – Sie entscheidet über den Eintrag der Sprachkennt-
nisse. 

 – Sie überwacht die eidgenössischen Prüfungen.
 – Sie kann den zuständigen Stellen Massnahmen zur 

Erhöhung der Qualität der Aus- oder der Weiterbil-
dung vorschlagen.

 – Sie kann Personendaten bearbeiten, soweit dies zur 
Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist.

Zusätzlich regelt das Geschäftsreglement vom 19. April 
2007 (SR 811.117.2) die Aufgaben des Ressorts Ausbil-
dung und des Ressorts Weiterbildung, der Präsidentin 
oder des Präsidenten und der Ressortleitenden.

Die MEBEKO verfügt über eine Geschäftsstelle beim 
Bundesamt für Gesundheit (BAG); das Sekretariat des 
Ressorts Ausbildung wie auch das Sekretariat des Res-
sorts Weiterbildung bereiten die Kommissionsgeschäfte 
vor, beraten die MEBEKO, besorgen die Sekretariatsar-
beiten und das Rechnungswesen, planen und organisie-
ren die Sitzungen und führen die Protokolle. Die Sekreta-
riate sichern insbesondere die Ausführung der Beschlüs-
se der beiden Ressorts sowie die korrekte Durchführung 
der Verfahren.
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Auch im vergangenen Berichtsjahr hat die MEBEKO zu 
regelmässigen Sitzungen eingeladen. Das Ressort Aus-
bildung und das Ressort Weiterbildung haben je fünf-
mal getagt und trafen sich im Juni 2023 zu einer ge-
meinsamen Plenarsitzung. Die Mitglieder beider Res-
sorts liessen sich zum Projekt der zertifizierten 
Weiterbildung in der «Klinischen Ethik» informieren 
und führten anschliessend eine angeregte Diskussion 
mit dem Referenten Dr. med. Oswald Hasselmann, Prä-
sident der Schweizer Gesellschaft für Biomedizinische 
Ethik (SGBE). 

4.1 Beratungsfunktion der MEBEKO

Als Beratungsorgan nimmt die MEBEKO zu fachspezifi-
schen und qualitätsbezogenen Aspekten der Aus- und 
Weiterbildung Stellung. Sie kann dabei das Akkreditie-
rungsorgan, den Bundesrat, das EDI wie auch den 
Hochschulrat in Fragen der Aus- und Weiterbildung be-
raten. Die Aktivitäten im Berichtsjahr sind unter den 
nachfolgenden Abschnitten zusammengefasst.

4.2  Akkreditierungsanträge im Bereich 
Aus- und Weiterbildung

Ressort Ausbildung
Das Ressort Ausbildung hat im Jahr 2023 Akkreditie-
rungsanträge von drei Studiengängen im Bereich der 
Humanmedizin geprüft und zuhanden der Agentur für 
Akkreditierung und Qualitätssicherung (aaq) beurteilt. 
Es betraf einerseits den neugeschaffenen Studiengang 
an der Università della Svizzera Italiana in Lugano und 
andererseits die Kooperationsstudiengänge zwischen 
den Universitäten Zürich und Luzern bzw. St. Gallen.

Ressort Weiterbildung
Das Ressort Weiterbildung der MEBEKO ist ein wichti-
ger Akteur in der Akkreditierung der Weiterbildungs-
gänge. Seine Anhörung ist seit 2002 im MedBG veran-
kert. Die Aktivitäten im Berichtsjahr fokussierten auf die 
ersten Tätigkeiten zur Akkreditierungsperiode der Wei-
terbildungsgänge 2025–2031. 

4.3  Anerkennungen ausländischer 
 Diplome und Weiterbildungstitel aus 
 Staaten der EU/EFTA

4.3.1  Anerkennungen Diplome und Weiter
bildungstitel

Die Anerkennungen stützen sich auf das Personenfrei-
zügigkeitsabkommen (FZA) zwischen der Schweiz und 
der EU bzw. auf ein entsprechendes Abkommen mit der 
EFTA ab.

4.  Tätigkeiten und Aufgaben im  
Berichtsjahr
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Anerkennungen Diplome nach Jahr und Berufsart 

2023 
Total: 4320

2022 
Total: 3982

2021 
Total: 3527

2020 
Total: 3439

2019 
Total: 3650

2940
341

187
182

2740
326
156
217

2736
367

214
210

3364

464

189
303

3053
429

212
288

Pharmazie
Veterinärmedizin
Zahnmedizin
Humanmedizin
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Top 5 der Ausstellungsländer   
Diplome seit 2002

Der Grossteil der Anerkennungsgesuche stammt stets aus den  
umliegenden Ländern

 
 
 
 
 

25 597

8674

Total:
47 387

7518

3204

2394

Deutschland
Italien
Frankreich
Österreich
Rumänien



Jahresbericht 2023 MEBEKO – Ressorts Aus- und Weiterbildung 13

Anerkennungen Weiterbildungstitel Human- und Zahnmedizin sowie Pharmazie nach Jahr

Weiterhin stammen ungefähr 87% der anerkannten 
Weiterbildungstitel aus Deutschland, Frankreich, 
Italien und Österreich

2021
Total: 1376 

2020
Total: 1315

2019
Total: 1405

2022
Total: 1492

2023
Total: 1538

0

500

1000

1500

2000

1

1273
41

0

1366
39

6
7

1316
142154

64
5

1480
53

 
 
 

Pharmazie
Zahnmedizin
Humanmedizin

Top 5 der anerkannten Weiterbildungstitel im Fachbereich Humanmedizin 

4258

2172

1927

1901

1379

  

 
 
 
 
 

Total: 11 637

Praktische Ärztin/Praktischer Arzt 
(besondere Ausbildung in der 
Allgemeinmedizin)
Allgemeine Innere Medizin
Psychiatrie und Psychotherapie
Anästhesiologie
Gynäkologie und Geburtshilfe
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Weiterbildungstitel in Offizin- und  
Spitalpharmazie:
Am 1. Januar 2018 ist das Weiterbildungsobligatorium 
für die Zulassung zur Berufsausübung in eigener fachli-
cher Verantwortung im Bereich der Pharmazie in Kraft 
getreten. Seither fällt dem Ressort Weiterbildung der 
MEBEKO die Aufgabe zu, Anerkennungsgesuche für 
Offizin- und Spitalapothekerinnen und -apotheker aus 
der EU/EFTA zu beurteilen. Da weder das für die Dip-
lomanerkennung massgebende FZA zwischen der 
Schweiz und der EU, noch die EU-Richtlinie 2005/36 
(Richtlinie) in ihren Anhängen spezifische Regelungen 
über die Weiterbildungstitel in Pharmazie enthalten, er-
folgt die Anerkennung dieser Titel nach anderen Regeln 
als beispielsweise denjenigen, die für ärztliche Weiter-
bildungstitel gelten. Im Bereich der Pharmazie können 
Anerkennungsgesuche nicht anhand der Regeln der 
Richtlinie über die sogenannte automatische Anerken-
nung beurteilt, sondern müssen auf Grundlage der all-
gemeinen Regelungen der EU über die Anerkennung 
von Ausbildungsnachweisen einzeln geprüft werden. 
Das Ressort Weiterbildung konnte mit der Trägerorgani-
sation der Weiterbildung im Bereich Pharmazie (Institut 
FPH) eine gemeinsame Basis für die Beurteilung der An-
erkennungsgesuche finden.

Das Ressort Weiterbildung der MEBEKO hat im Berichts-
jahr 2023 erneut verschiedene Gesuche geprüft und 
Ausgleichsmassnahmen festgelegt. Diese Entscheide 
stellen noch keine Anerkennung dar; der Anerken-
nungsentscheid und damit auch der Eintrag des aner-
kannten Fachapothekertitels im Medizinalberuferegister 
(MedReg) erfolgt erst, nachdem die gesuchstellenden 
Personen gegenüber dem Ressort Weiterbildung der 
MEBEKO die erfolgreiche Absolvierung der Ausgleichs-
massnahmen nachgewiesen haben. 

Grundlage der Beurteilung durch das Institut FPH und 
deren Stellungnahme (Vorschlag von Ausgleichsmass-
nahmen) zuhanden der MEBEKO sind:

 – Es liegt ein eidgenössisches oder formell anerkann-
tes ausländisches Apothekerdiplom vor.

 – Beim ausländischen Weiterbildungsgang aus der 
EU/EFTA muss es sich um einen staatlich geregelten 
Weiterbildungsgang handeln, aufgrund dessen ein 
staatlicher Weiterbildungstitel erteilt wird.

 – Dauer und Inhalt der ausländischen Weiterbildung 
müssen vergleichbar sein mit der jeweiligen Dauer 
und dem jeweiligen Inhalt der schweizerischen 
Weiterbildung, welche zu einem der beiden nach 
dem MedBG akkreditierten eidgenössischen 
Weiterbildungstitel in Offizin- oder Spitalpharmazie 
führt.

 – Personen mit ausländischen Weiterbildungstiteln 
müssen einen schweizerischen Sachkundenachweis 
für Blutentnahme bzw. Impfungen und Anamnesen 
erwerben oder bereits erworben haben.

 – Sie müssen sich über eine einjährige Tätigkeit 
(berechnet zu 100% Beschäftigungsgrad) in einer 
schweizerischen Offizin- bzw. Spitalapotheke 
ausweisen.

 – Sie müssen eine mindestens einjährige Fortbildung 
in der Schweiz nachweisen.
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4.3.2 Dienstleistungserbringende aus EU/EFTA 
 – Das Bundesgesetz vom 14. Dezember 2012 über die 

Meldepflicht und die Nachprüfung der Berufsqualifi-
kationen von Dienstleistungserbringerinnen und 
 -erbringern in reglementierten Berufen und die Aus-
führungsverordnung des Bundesrates (Meldever-
ordnung) setzen den Teil Dienstleistungsfreiheit der 
EU-Richtlinie 2005/36 um.

 – Dienstleistende (DL) sind Personen, die ihre Qualifi-
kationen für einen reglementierten Beruf in der EU/
EFTA erworben haben, im ausländischen Niederlas-
sungsstaat beruflich niedergelassen bleiben und in 
der Schweiz während höchstens 90 Arbeitstagen 
pro Kalenderjahr Dienstleistungen erbringen wollen.

 – DL müssen obligatorisch ein gesondertes Meldever-
fahren beim Staatsekretariat für Bildung, Forschung 
und Innovation (SBFI) durchlaufen. Für die Überprü-
fung der beruflichen Qualifikationen der DL ist bei 
den universitären Medizinalberufen die MEBEKO zu-
ständig. Dafür steht der MEBEKO eine vorgegebene 
kurze Frist von einem Monat zur Verfügung. Verfügt 
die DL bereits über eine formelle Anerkennung des 
Diploms und Weiterbildungstitels oder wird die Mel-
dung lediglich erneuert, so entfällt das Verfahren bei 
der MEBEKO und das SBFI leitet seit 2020 die Mel-
dung direkt an die betroffenen Kantone weiter.

 – Die MEBEKO führt die Nachprüfung der beruflichen 
Qualifikationen für DL nach denselben Qualitäts-
standards durch wie im Anerkennungsverfahren.

 – Die DL-Erbringung erfolgt ausschliesslich als Berufs-
ausübung in eigener fachlicher Verantwortung. In 
den Bereichen Humanmedizin, Chiropraktik und 
Pharmazie muss neben dem Diplom auch der Wei-
terbildungstitel überprüft werden, was in einzelnen 
Fällen zu Rückfragen (Sistierung des Verfahrens) füh-
ren kann.

 – Im Berichtsjahr wurden insgesamt 40 Diplome (23) 
bzw. Weiterbildungstitel (17) beurteilt. Die meisten 
Nachprüfungen entfielen auf die Humanmedizin (13 
Diplome, 16 WBT) und die Restlichen verteilen sich 
auf die Zahnmedizin (7 Diplome, 1 WBT) und die Ve-
terinärmedizin (3 Diplome). Insgesamt stammen 
75% der nachgeprüften Diplome bzw. Weiterbil-
dungstitel aus den angrenzenden Nachbarländern.
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4.4 Eidgenössische Prüfungen

Die eidgenössischen Prüfungen 2023 in Human-, Zahn-, 
Veterinärmedizin, Pharmazie und Chiropraktik konnten 
wie geplant durchgeführt werden. Erstmalig wurde die 
Prüfung im Bereich der Humanmedizin am Standort Lu-
gano und auch in der italienischen Sprache durchge-
führt. Nebst den bisherigen Fächern Humanmedizin und 
Chiropraktik wurden bei der Zahnmedizin erstmals für 
den schriftlichen Teil (Multiple Choice-Prüfung) Tablets 
verwendet. 

Gestützt auf die bestandenen eidgenössischen Prüfungen wurden in den letzten  
fünf Jahren folgende Anzahlen eidgenössischer Diplome erteilt:

2019
2020

2023

2021

56
8 0 2 5 5

1019

113
173

132

59
2 0 2 14 7

1056

115

204
135

80*
7 0 1 10 4

1120*

123
183

118

55
4 0 1 13 10

1217

7

185
126

2022

49
4 1 1 13 7

1150

105

218

104

 
 

Total alle Fachrichtungen: 1513
Total alle Fachrichtungen: 1648

Total alle Fachrichtungen: 1618

Total alle Fachrichtungen: 1594

Fakultätskandidat(innen)
MEBEKO-Kandidat(innen)

Human-
medizin

Zahn-
medizin

Veterinär-
medizin

ChiropraktikPharmazie

Total alle Fachrichtungen: 1652

Human-
medizin

Zahn-
medizin

Veterinär-
medizin

ChiropraktikPharmazie

Human-
medizin

Zahn-
medizin

Veterinär-
medizin

ChiropraktikPharmazie

Human-
medizin

Zahn-
medizin

Veterinär-
medizin

ChiropraktikPharmazie

Human-
medizin

Zahn-
medizin

Veterinär-
medizin

ChiropraktikPharmazie

Im Rahmen einer Curriulums-Reform an der Vetsuisse-
Fakultät einschliesslich der Einführung eines neuen Lern-
zielkatalogs im Bereich der Veterinärmedizin verlängerte 
sich das Studium um ein halbes Jahr auf 5.5 Jahre, wes-
halb im Berichtsjahr keine Studierenden ihr Studium be-
endeten. Die Prüfung im Jahr 2023 absolvierten folglich 
nur Personen, welche das Studium bereits zu einem frü-
heren Zeitpunkt beendet haben. 

*  Im 2020 konnte Covid-19 bedingt nur die schriftliche Prüfung (MC) durchgeführt werden; die praktische Prüfung (CS) wurde 
durch den praktischen Nachweis ersetzt. 
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Vorgaben und Richtlinien der MEBEKO
 – Das Ressort Ausbildung der MEBEKO erlässt jedes 

Jahr auf Vorschlag der Prüfungskommissionen Vor-
gaben betreffend Inhalt, Form, Zeitpunkt sowie 
Aus- und Bewertung der eidgenössischen Prüfun-
gen in allen fünf Fachrichtungen sowie Richtlinien 
über die Details der Durchführung der jeweiligen 
eidgenössischen Prüfungen. Ausser bei den schrift-
lichen Prüfungen, wenn der Wechsel von einem 
Prüfungsheft in Papierform zur Durchführung auf 
elektronischen Tablets gemacht wird, sind gegen-
über dem Vorjahr nur sehr wenige Anpassungen 
notwendig.

 – Die aktuell geltenden Vorgaben und Richtlinien sind 
auf der Internetseite des BAG publiziert. 

4.5  Individuelle Entscheidungen  
betreffend:

4.5.1   Diplomerwerb für Personen mit nicht 
anerkennbaren ausländischen Diplomen; 
Auflage von Studien und/oder Prüfungen

Das Ressort Ausbildung hat in den letzten Jahren insbe-
sondere in den Bereichen Human- und Zahnmedizin 
eine Praxis für die Festlegung der Voraussetzungen für 
den Erwerb des eidgenössischen Diploms erarbeitet 
und angewandt. Das Schweizerische Bundesgericht hat 
zwar bestätigt, dass der MEBEKO bei Festlegung der 
Voraussetzungen für den Erwerb des eidgenössischen 
Diploms (Voraussetzungen für die Prüfungszulassung 
und Umfang der eidgenössischen Prüfung) ein weiter 
Ermessenspielraum zusteht. Sie muss jeden Einzelfall 
gestützt auf den persönlichen Werdegang prüfen und 
festlegen, ob im Einzelfall für den Erwerb des eidge-
nössischen Diploms eine Prüfung aufzuerlegen ist, ob 
andere Voraussetzungen anzuwenden sind oder ob 
gar eine voraussetzungsfreie Diplomerteilung zu erfol-
gen hat.

Für alle fünf Berufe besteht eine der Möglichkeiten dar-
in, dass die betroffenen Personen in der Schweiz auf 
Stufe Master studieren (der Erwerb des Masterdiploms 
ist dabei nicht zwingend) und dann die ganze eidge-
nössische Prüfung absolvieren.
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Anzahl bearbeiteter Gesuche in den 
 letzten fünf Jahren pro Berufsart
Die Grafik zeigt die Anzahl der bearbeiteten Gesuche bei denen Studien  
und/oder Prüfungen auferlegt wurden; daneben erteilt die Geschäftsstelle  
der MEBEKO eine erhebliche Anzahl telefonischer oder schriftlicher Auskünfte

2023 
Total: 111

2022 
Total: 123

2021 
Total: 134

2020 
Total: 138

2019 
Total: 128

 
 
 
 
 

4

92

18

11

9

5

7

87

19

10

3

83

8

13

16

2

80

5

12

12

4

96

17

8

13

Chiropraktik
Pharmazie
Veterinärmedizin
Zahnmedizin
Humanmedizin
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4.5.2  Verzicht auf die Auflage von Prüfungen 
für den Erwerb eines eidgenössischen 
Diploms 

Die MEBEKO, Ressort Ausbildung, verzichtet in folgen-
den Fällen auf die Auflage einer Prüfung für den Erwerb 
des eidgenössischen Diploms:

 – Nicht anerkennbares ausländisches Diplom: Ertei-
lung des eidgenössischen Diploms ohne Auflage 
einer Prüfung, wenn 5 Jahre klinische Berufserfah-
rung in der Schweiz, der Abschluss der Weiterbil-
dung in der Schweiz sowie die bestandene Fach-
prüfung in der Schweiz nachgewiesen werden;

 – Nicht anerkennbares ausländisches Diplom: Ertei-
lung des eidgenössischen Diploms ohne Auflage 
einer Prüfung, wenn 5 Jahre klinische Berufserfah-
rung in der Schweiz und eine höhere universitäre 
(akademische) Qualifikation in der Schweiz (Privat-
Dozentin/Dozent / Professur) nachgewiesen wer-
den;

 – Diplom aus einem EU/EFTA-Staat, welches nur we-
gen der fehlenden Staatsangehörigkeit EU/EFTA/
Schweiz der Diplominhaberin oder des Diplominha-
bers nicht anerkannt werden kann: Erteilung des 
eidgenössischen Diploms ohne Auflage einer Prü-
fung, wenn eine mindestens fünfjährige klinische 
Berufsausübung in der Schweiz nachgewiesen 
wird.
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Anzahl beurteilter Gesuche in den 
 letzten fünf Jahren pro Berufsart
Diese Grafik zeigt die Anzahl beurteilter Gesuche,  
bei denen auf die Auflage von Prüfungen verzichtet wurde 

2023
Total: 3

2022
Total: 9

2021
Total: 5

2020
Total: 14

2019
Total: 17

 
 
 
 

1
1

2

13 13

7

2

5

3

1

Pharmazie
Veterinärmedizin
Zahnmedizin
Humanmedizin
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4.5.3  Gleichwertigkeitsbescheinigung nach  
Artikel 36 Absatz 3 MedBG

Personen mit Diplomen und Weiterbildungstiteln aus 
Staaten, mit denen die Schweiz keinen Vertrag über 
die gegenseitige Anerkennung abgeschlossen hat, 
können den Beruf nur dann in eigener fachlicher Ver-
antwortung ausüben, wenn das Diplom oder der Wei-
terbildungstitel einem eidgenössischen gleichgestellt 
ist. Dieser Artikel betrifft einerseits Personen, die in ei-
nem akkreditierten Studien- oder Weiterbildungsgang 
lehren und den Beruf innerhalb des Spitals, in dem sie 
lehren, in eigener fachlicher Verantwortung ausüben 
oder andererseits ihren Beruf in einem geografischen 
Gebiet mit nachgewiesener medizinischer Unterver-
sorgung in eigener fachlicher Verantwortung ausüben 
wollen. Die Frage, ob eine medizinische Unterversor-
gung vorliegt, haben alleine die zuständigen kantona-
len Behörden zu beurteilen und zu entscheiden. 

Derartige Gesuche sind selten. In der Vergangenheit 
hat die MEBEKO pro Jahr zwischen null bis zwei Gesu-
chen positiv entschieden (2018: 0, 2019: 0, 2020: 0, 
2021: 0, 2022: 2, 2023: 1). Das Gesuch aus dem Jahr 
2023 betraf die Veterinärmedizin.

4.5.4  Nachteilsausgleich für Menschen mit 
 Behinderungen

Menschen mit Behinderungen können beim Ressort 
Ausbildung der MEBEKO ein Gesuch um Nachteilsaus-
gleich einreichen. Die MEBEKO bestimmt auf Vorschlag 
der jeweiligen Prüfungskommission die zum Ausgleich 
des behindertenbedingten Nachteils notwendigen An-
passungsmassnahmen. Diese Massnahmen dürfen 
nicht zur Herabsetzung der Prüfungsanforderungen 
führen und müssen mit verhältnismässigem Aufwand 
realisierbar sein.

Im Berichtsjahr beurteilte das Ressort Ausbildung acht 
Gesuche in der Humanmedizin bzw. der Pharmazie und 
konnte die beantragten Anpassungsmassnahmen gut-
heissen. Die Erfahrung zeigt, dass diese Anpassungs-
massnahmen es den betroffenen Kandidatinnen und 
Kandidaten in der Regel ermöglichen, die eidgenössi-
sche Prüfung erfolgreich zu absolvieren.

4.5.5  Registrierung von nicht anerkennbaren 
 Diplomen der universitären Medizinalbe
rufe aus dem Ausland

Am 1. Januar 2018 ist unter anderem Artikel 33a der 
Änderungen vom 20. März 2015 des MedBG in Kraft 
getreten. Seither müssen alle Personen, die ihren uni-
versitären Medizinalberuf in der Schweiz ausüben wol-
len, im Medizinalberuferegister (MedReg) eingetragen 
sein.

Für den Eintrag im MedReg müssen Personen mit nicht 
anerkennbaren Diplomen aus dem Ausland nachwei-
sen, dass:

 – sie ein Diplom haben, das im Ausstellungsstaat zur 
Berufsausübung im Sinne des MedBG unter 
fachlicher Aufsicht berechtigt (so genannter Scope 
of practice); und 

 – die Ausbildung gewissen Minimalanforderungen 
entspricht. Die Minimalanforderungen richten sich 
nach den Bestimmungen der EU für die Anerken-
nung des entsprechenden Diploms.   

Seit Anfang 2018 konnte das Ressort Ausbildung der 
MEBEKO bei der Bearbeitung der Registrierungsgesu-
che klare Kriterien für die Entscheidung festlegen und 
rasch eine inzwischen gefestigte Praxis entwickeln. Die 
meisten Gesuche können weiterhin direkt in der Ge-
schäftsstelle abgewickelt werden und müssen der ME-
BEKO, Ressort Ausbildung, nur noch in Ausnahmefällen 
an einer Sitzung zur Beurteilung und Entscheidung vor-
gelegt werden.

Im Jahr 2023 sind total 739 Gesuche um Registrierung 
von nicht anerkennbaren Diplomen der universitären 
Medizinalberufe aus dem Ausland eingegangen.
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Anzahl der registrierten Diplome  
bis zum 31. Dezember 2023
Diese Grafiken zeigen die in den Jahren 2019 bis 2023 tatsächlich registrierten 
 Diplome; in diesen fünf Jahren sind insgesamt 2993 Diplome registriert worden  
(bzw. 3500 seit 2018)

 
 
 
 
 

2020
Total: 444

368

43

16 16

1

2023
Total: 739

635

61

25

2022
Total: 659

560

68

15

14 2

559

65

27

2019
Total: 666

114

18

2021
Total: 485

18

416

44
16

Chiropraktik
Pharmazie
Veterinärmedizin
Zahnmedizin
Humanmedizin
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Top 5 der Ausstellungsländer von im 
Jahr 2023 registrierten Diplomen 

 
 
 
 
 

Total: 316

120

66

51

46

33

Ukraine
Kosovo
Türkei
Tunesien
Algerien

Hinweis zu den 120 registrierten ukrainischen Diplomen:

Die MEBEKO stellt fest, dass im Jahr 2023 eine erhöhte Anzahl an Gesuchen von Inhabenden ukrainischer Abschlüsse einging. 
Die Geschäftsstelle der MEBEKO steht zudem in Austausch mit dem Staatssekretariat für Migration SEM und dem Staats-
sekretariat für Bildung, Forschung und Innovation SBFI, welche sich regelmässig nach der Anzahl an eingegangenen Gesuchen 
bzw. tatsächlich registrierten Diplomen der universitären Medizinalberufe erkundigen. 

Ob bzw. unter welchen Voraussetzungen die Personen mit einem registrierten, ukrainischen Abschluss eine Tätigkeit 
 aufnehmen können, entscheidet selbstverständlich die zuständige kantonale Behörde (Gesundheitsdirektion). 
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4.5.6 Sprachmeldungen
Nach Artikel 33a MedBG müssen alle Personen, die 
 ihren universitären Medizinalberuf in der Schweiz 
 ausüben wollen, über die für die jeweilige Berufsaus-
übung notwenigen Sprachkenntnisse verfügen. Die 
nachgewiesenen Sprachkenntnisse können freiwillig 
im  MedReg eingetragen werden.

4.6  Massnahmen zur Erhöhung der  
Qualität der Aus- und Weiterbildung

Die Präsidentin und die Vizepräsidentin der MEBEKO 
nehmen als ständige Gäste in verschiedenen Gremien 
Einsitz, wie beispielsweise dem Schweizerischen Institut 
für ärztliche Weiter- und Fortbildung (SIWF), der Platt-
form Zukunft ärztliche Bildung (ZäB) und der Schweizeri-
schen Medizinischen Interfakultätskommission (SMIFK). 
Sie informieren dabei über die in der Kommission ge-
führten Diskussionen und orientieren über die Entschei-
de, welche die MEBEKO im Bereich ihrer Aufgaben und 
Kompetenzen fällt.
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Mit dem vorliegenden Dokument legt die MEBEKO be-
reits ihren 16. Jahresbericht vor. Während all dieser Jah-
re erfolgte die Kommissionsarbeit in beiden Ressorts in 
einer guten und lösungsorientierten Atmosphäre, die 
Zusammenarbeit im Besonderen auch mit der Ge-
schäftsstelle ist partnerschaftlich und freundlich, die 
Diskussionen werden engagiert und mit Respekt ge-
genüber den Charakteristiken der fünf doch unter-
schiedlichen universitären Medizinalberufe geführt.

Die Menge der täglich eingehenden Gesuche um Aner-
kennung von Diplomen und Weiterbildungstiteln bzw. 
um Erwerb des eidgenössischen Diploms zeigt, dass 
auch weiterhin ein grosser Einsatz der Geschäftsstelle 
und jedes einzelnen Kommissionsmitglieds nötig sein 
wird. 

5. Fazit und Ausblick
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